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Stand: 01.02.2021

JStG 2020 & Kooperation
So erleichtert der Gesetzgeber ab sofort Kooperationen mit gemeinnützigen
Einrichtungen
Jahressteuergesetz 2020 (JStG 2020, Drucksache 746/20)

Nach dem im gemeinnützigkeitsrechtlichen Unmittelbarkeitsgrundsatz muss eine Körperschaft

ihre satzungsgemäßen Zwecke grundsätzlich selbst verwirklichen. Das führte bisher dazu,

dass Hilfsbetriebe in rechtlich eigenständiger Form nicht gemeinnützig sein können, wenn sie

nur Leistungen für andere gemeinnützige Einrichtungen erbringen. Das hat sich zum

01.01.2021 geändert.

Die Neuregelung § 57 Abs. 3 AO im Wortlaut
§ 57 AO ist um Abs. 3 ergänzt worden. Dieser lautet

Eine Körperschaft verfolgt ihre steuerbegünstigten Zwecke auch dann unmittelbar im

Sinne des Absatzes 1 S. 1, wenn sie satzungsgemäß durch planmäßiges

Zusammenwirken mit mindestens einer weiteren Körperschaft, die im Übrigen die

Voraussetzungen der §§ 51 bis 68 erfüllt, einen steuerbegünstigten Zweck verwirklicht.

Die §§ 14 sowie 65 bis 68 sind mit der Maßgabe anzuwenden, dass für das Vorliegen

der Eigenschaft als Zweckbetrieb bei der jeweiligen Körperschaft die Tätigkeiten der

nach S. 1 zusammenwirkenden Körperschaften zusammenzufassen sind.

Die Folgen der Neuregelung
Das planmäßige Zusammenwirken mit mindestens einer weiteren gemeinnützigen

Körperschaft gilt also künftig als unmittelbare Zweckverwirklichung. Körperschaften können

sich dadurch arbeitsteilig organisieren. Das gilt speziell auch für die Ausgliederung von

Serviceleistungen in eigenständige Körperschaften.

Zweckbetriebseigenschaft
Leistungen, die den gemeinsamen Zweck im Rahmen eines wirtschaftlichen

Geschäftsbetriebs verwirklichen, fallen dann nach den allgemeinen Regelungen (§§ 65 bis 68

AO) in den Zweckbetrieb. Für die Prüfung der Zweckbetriebseigenschaft wird die

Gesamtleistung der beteiligten Organisationen betrachtet. Sind dabei die Anforderungen an

einen Zweckbetrieb erfüllt, werden die Teilleistungen bei allen Beteiligten als Zweckbetrieb

behandelt.

Für Leistungen an nicht begünstigte Dritte gelten dann die allgemeinen Regelungen. Sie sind

also nur ein Zweckbetrieb, wenn sie als eigenständige Leistungen die Voraussetzungen dafür

erfüllen. Sonst liegt ein steuerpflichtiger wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb vor.
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Wann liegt ein „planmäßiges Zusammenwirken“ vor?
Unklar ist geblieben, was der Gesetzgeber unter „planmäßigem Zusammenwirken“ versteht.

Der Begriff legt nahe, dass die Kooperation über die Erbringung zeitlich begrenzter oder

einzelner Dienstleistungen hinausgehen muss.

Wie eine solche Kooperation rechtlich ausgestaltet sein muss, um diese Voraussetzungen zu

erfüllen, wird die Finanzverwaltung bzw. Rechtsprechung noch klären müssen. Vermutlich sind

folgende Kooperation begünstigt:

Ein Konzernverbund mit Tochtergesellschaften und Kapitalbeteiligungen (z. B. bei der

Ausgliederung von Teilbetrieben).

Zusammenschlüsse in Form von BGB-Gesellschaften.

Dachverbandliche Strukturen, bei denen der Dachverband Leistungen an seine

Mitgliedsvereine erbringt.

Praxistipp Das könnte dazu führen, dass künftig die Gemeinnützigkeit bzw. die

Zweckbetriebseigenschaft für Einrichtungen und Leistungen möglich ist, für die

Rechtsprechung und Finanzverwaltung das bisher abgelehnt haben. Das gilt z. B. für

Geschäftsführungs- und Verwaltungsleistungen eines Vereins für angeschlossene

Mitgliedsvereine;

Hallenbauvereine: Die Errichtung einer Halle oder sonstiger Räumlichkeiten durch

einen Hallenbauverein mit dem Ziel, sie anderen Vereinen zu überlassen;

die Personalgestellung an gemeinnützige Einrichtungen.


